
 

 

 

ODEON FILM AG 

Berlin 

 

ISIN: DE 0006853005 

 

 

 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am  

 

Mittwoch, den 11. August 2010, 

um 11.00 Uhr 

 

im München Marriott Hotel  

Berliner Straße 93, 80805 München  

 

stattfindenden 

 

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 

 

eingeladen. 

 

 

 



 2

 

 

Tagesordnung 

 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten 

Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns, 

des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands 

zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB für das 

Geschäftsjahr 2009 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird kein Beschluss gefasst, da Vorstand und 

Aufsichtsrat den Jahresabschluss festgestellt haben und der Aufsichtsrat den 

Konzernabschluss gebilligt hat. Die gesetzlichen Bestimmungen sehen zu den 

genannten Unterlagen keine weitere Beschlussfassung durch die Hauptversammlung 

vor. Die genannten Unterlagen werden vom Vorstand und, soweit es um den Bericht 

des Aufsichtsrats geht, vom Aufsichtsrat in der Hauptversammlung erläutert. 

 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2009 

  

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2009 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 
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4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers, des 

Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des 

Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2010  

 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Niederlassung München, zum 

Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer für die prüferische 

Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen. 

 

 

5. Beschlussfassung über die Sitzverlegung von Berlin nach München 

 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

(1) Der Sitz der Gesellschaft wird von Berlin nach München verlegt.  

 

(2) § 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.“ 

 

 

6. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds 

 

Das Aufsichtsratsmitglied Herbert Schroder wurde durch das Registergericht 

Charlottenburg auf Antrag der Gesellschaft gemäß § 104 Abs. 1 AktG am 

29. September 2009 zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt. 

 

Die Bestellung von Herrn Herbert Schroder soll von der Hauptversammlung bestätigt 

werden. 

 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 vierter Fall, 101 Abs. 1 AktG, 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG i.V.m. § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei 

Mitgliedern der Aktionäre zusammen.  

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung für 

die Dauer der Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder, also bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 
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beschließt, Herrn Herbert Schroder, selbständiger Berater in der Medienbranche, 

Tätigkeitsschwerpunkt: kaufmännischer Bereich, Neubiberg, zum Mitglied des 

Aufsichtsrats zu wählen. 

 

Herr Schroder ist derzeit in keinem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremium Mitglied.  

 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

 

 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals 2007/I, die 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung 

eines bedingten Kapitals 2010  sowie entsprechende Satzungsänderungen 

 

Die ordentliche Hauptversammlung am 21. Juni 2007 hat den Vorstand mit der 

Beschlussfassung zu Punkt 7 der damaligen Tagesordnung ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20. Juni 2012 einmalig oder mehrmals 

verzinsliche und auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen im 

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 15.000.000,- zu begeben, die den Inhabern 

Wandlungsrechte auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in einer 

Gesamtzahl von bis zu 2.728.000 Stück und mit einem Anteil am Grundkapital von 

insgesamt höchstens EUR 2.728.000,- nach näherer Maßgabe der 

Wandelanleihebedingungen gewähren. Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung 

bislang keinen Gebrauch gemacht.  

 

Der Vorstand hat von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung aus dem von der 

Hauptversammlung vom 30. August 2006 beschlossenen genehmigten Kapital im 

Geschäftsjahr 2006 teilweise in Höhe von EUR 1.323.530,- Gebrauch gemacht und 

das Grundkapital der Gesellschaft um diesen Betrag auf EUR 7.923.530 erhöht. Das 

Bedingte Kapital 2007 soll aufgehoben und durch ein neues, an das erhöhte 

Grundkapital in Höhe von EUR 7.923.530 angepasstes bedingtes Kapital ersetzt 

werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 
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(1)  Aufhebung  

   

  Die Ermächtigung des Vorstands gemäß Beschluss der ordentlichen 

Hauptversammlung vom 21. Juni 2007 zu Punkt 7 der damaligen 

Tagesordnung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20. Juni 2012 

einmalig oder mehrmals verzinsliche und auf den Inhaber lautende 

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 15.000.000,- zu begeben, die den Inhabern Wandlungsrechte auf auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in einer Gesamtzahl von bis zu 

2.728.000 Stück und mit einem Anteil am Grundkapital von insgesamt 

höchstens EUR 2.728.000,- nach näherer Maßgabe der 

Wandelanleihebedingungen gewähren, wird aufgehoben.  

 

(2) Neufassung 

 

1. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen  

 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 10. August 2015 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende 

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 9.900.000,- zu begeben, die den Inhabern Wandlungsrechte auf auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in einer Gesamtzahl von bis zu 

3.300.000 Stück und mit einem Anteil am Grundkapital von insgesamt 

höchstens EUR 3.300.000,- nach näherer Maßgabe der 

Wandelanleihebedingungen gewähren.  

 

Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen darf jeweils dreißig Jahre nicht 

überschreiten. 

 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 

Wandelschuldverschreibungen zu; die Wandelschuldverschreibungen können 

auch von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b 

Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand 

wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich 

aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen.  
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Die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen erhalten das Recht, ihre 

Wandelschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der 

Wandelanleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Das 

Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer 

einzelnen Schuldverschreibung (Teilschuldverschreibung) durch den 

festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das 

Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem 

Nominalbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch 

den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft 

ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das Umtauschverhältnis variabel 

ist und der Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in 

Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der Aktien der Gesellschaft 

während der Laufzeit der Wandelschuldverschreibung festgesetzt wird. Das 

Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf volle Zahlen auf- oder abgerundet 

werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung des Inhabers der 

Teilschuldverschreibung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen 

werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden.  

 

Die Gesellschaft kann im Fall der Wandlung nach ihrer Wahl entweder neue 

Aktien aus bedingtem Kapital oder bereits bestehende Aktien der Gesellschaft 

gewähren. Die Wandelanleihebedingungen können auch das Recht der 

Gesellschaft vorsehen, im Fall der Wandlung statt Aktien den Gegenwert in 

Geld zu zahlen. 

 

Die Wandelanleihebedingungen können eine Wandlungspflicht zum Ende der 

Laufzeit  oder zu einem anderen Zeitpunkt begründen (jeweils „Endfälligkeit“).  

 

Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung oder bei Endfälligkeit 

auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag oder einen unter dem Nennbetrag 

liegenden Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen. 

 

Der jeweils festzusetzende Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft 

muss auch bei einem variablen Umtauschverhältnis/Wandlungspreis entweder 

mindestens 80 % des ungewichteten Mittelwerts der Börsenkurse der Aktien der 

Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 10 Börsentagen 
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vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der 

Wandelschuldverschreibungen betragen oder mindestens 80 % des 

ungewichteten Mittelwerts der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft in der 

Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse während der Tage, an denen die Bezugsrechte an 

der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der zwei 

letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels. Wird ein Kurs der Aktie der 

Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse an einem 

oder mehreren Börsentagen nicht ermittelt, so tritt der entsprechende Kurs der 

Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Parketthandel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an dessen Stelle. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.  

 

Der Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer 

Verwässerungsschutzklausel nach näheren Bestimmungen der 

Wandelanleihebedingungen angepasst werden, wenn die Gesellschaft während 

der jeweiligen Laufzeit unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre 

das Grundkapital erhöht oder weitere Wandelschuldverschreibungen begibt 

oder garantiert und den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen kein 

Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des 

Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. 

Die Bedingungen können darüber hinaus für den Fall anderer 

Kapitalmaßnahmen oder anderer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer 

Verwässerung des Wertes der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft führen 

können, eine Anpassung des Wandlungspreises vorsehen. Eine Ermäßigung 

des Wandlungspreises kann auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des 

Wandlungsrechts bewirkt werden.  

 

Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der 

Wandelschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit 

und Stückelung, Wandlungspreis und den Wandlungszeitraum festzusetzen.  
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2. Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 3.300.000,- durch 

Ausgabe von bis zu 3.300.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die 

gemäß vorstehender Ermächtigung begeben werden. Die Ausgabe erfolgt zu 

dem gemäß der im Rahmen der vorstehenden Ziffer 1 erlassenen 

Wandelanleihebedingungen jeweils festgelegten Wandlungspreis. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie von Wandlungsrechten 

Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen 

Wandelschuldverschreibungen erfüllt werden. Die aufgrund der Ausübung der 

Wandlungsrechte oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten ausgegebenen 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch 

Ausübung von Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten 

entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

3. § 4 Abs. 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.300.000,- durch Ausgabe von bis zu 

 3.300.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2010). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe der 

Vorstand von der Hauptversammlung vom 11. August 2010 ermächtigt wurde, 

von ihren Wandlungsrechten Gebrauch machen oder ihre Pflicht zur Wandlung 

erfüllt wird. Die aufgrund der Ausübung der Wandlungsrechte oder durch 

Erfüllung von Wandlungspflichten ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom 

Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am 

Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen.“ 
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Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 7 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung in 

Tagesordnungspunkt 7 vor, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 10. August 2015 einmalig oder mehrmals 

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 9.900.000,- 

zu begeben und den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte 

auf neue Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 

 

Die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen bietet eine attraktive 

Finanzierungsmöglichkeit. Die Ermächtigung des Vorstands gibt der Gesellschaft 

darüber hinaus die erforderliche Flexibilität, je nach Marktlage den Kapitalmarkt 

möglichst umfassend in Anspruch zu nehmen. 

 

Den Aktionären steht dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Es ist jedoch mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats zulässig, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht 

auszunehmen. Hierfür sind technische Gründe maßgeblich; ohne eine entsprechende 

Ermächtigung kann es dem Vorstand im Einzelfall nicht möglich sein, ein glattes 

Bezugsverhältnis herzustellen.  

 

 

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen: 

 

(1) Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Juni 2009 zu Punkt 7 der 

damaligen Tagesordnung erteilte Ermächtigung der Gesellschaft, bis zum 

Ablauf des 10. Dezember 2010 eigene Aktien in einem Volumen von bis zu 

10 % des zum Zeitpunkt der damaligen Beschlussfassung bestehenden 

Grundkapitals zu erwerben und zu verwenden, wird zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens des folgenden Ermächtigungsbeschlusses aufgehoben. 

 

(2) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien 

bis zu einer Summe von 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung 

bestehenden Grundkapitals für die Gesellschaft zu erwerben; die Ermächtigung 
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darf nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien genutzt werden. Der 

Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an 

alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Angebots erfolgen.  

 

Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der Gegenwert den 

ungewichteten Mittelwert der durchschnittlichen Börsenkurse der Aktien der 

Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf 

Börsentage vor dem Erwerb der Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten) um nicht 

mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Wird ein Kurs der Aktie der 

Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse an einem 

oder mehreren Börsentagen nicht ermittelt, so tritt der entsprechende Kurs der 

Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Parketthandel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an dessen Stelle.  

 

Erfolgt der Erwerb der Aktien über ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches 

Angebot, darf der gebotene Kaufpreis den Mittelwert der Schlusskurse für die 

Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf 

Börsentage vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots (ohne 

Erwerbsnebenkosten) um nicht mehr als 20 % über- oder unterschreiten.  

 

Ergeben sich nach der Ankündigung eines an alle Aktionäre gerichteten 

öffentlichen Angebots erhebliche Abweichungen des Kurses der Aktien der 

Gesellschaft, so kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird auf 

den Mittelwert der Schlusskurse für die Aktien der Gesellschaft im Xetra-

Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor der öffentlichen 

Ankündigung der Anpassung abgestellt. Sofern ein an alle Aktionäre 

gerichtetes öffentliches Angebot überzeichnet ist, kann es nur nach Quoten 

angenommen werden. Eine bevorrechtigte Behandlung geringer Stückzahlen 

bis zu 100 Stück Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden. Das an alle 

Aktionäre gerichtete öffentliche Angebot kann weitere Bedingungen vorsehen. 
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(3) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser 

Ermächtigung erworben werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer 

Weise als über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot 

wieder zu veräußern. In diesem Fall ist das Bezugsrecht der Aktionäre auf 

diese eigenen Aktien ausgeschlossen. Der bar zu zahlende Kaufpreis, zu dem 

diese eigenen Aktien veräußert werden, darf den Börsenpreis der Aktien der 

Gesellschaft nicht wesentlich unterschreiten. Nicht wesentlich in diesem Sinne 

ist eine Unterschreitung, wenn der Veräußerungspreis bis zu 5 % unter dem 

Mittelwert der Schlusskurse für die Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor dem Tag der 

verbindlichen Vereinbarung der Veräußerung liegt. Die Anzahl der in dieser 

Weise veräußerten Aktien darf zusammen mit der Anzahl der neuen Aktien, die 

aufgrund gleichzeitig bestehender Ermächtigung aus genehmigtem Kapital 

unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

werden, 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten. 

 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworben werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats als 

(Teil-)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 

zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder 

Unternehmensteilen einzusetzen; in diesem Fall ist das Bezugsrecht der 

Aktionäre auf diese eigenen Aktien ausgeschlossen. 

 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworben werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren 

Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand kann abweichend 

hiervon bestimmen, dass das Grundkapital nicht herabgesetzt wird, sondern 

sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG 

erhöht. Der Vorstand wird für diesen Fall ermächtigt, die Angabe der Zahl der 

Aktien in der Satzung entsprechend anzupassen. 

 

(4) Sämtliche Ermächtigungen können einzeln oder gemeinsam, ganz oder in 

Teilbeträgen, einmalig oder mehrmalig, die Ermächtigungen unter (2) und 

(3) Abs. 1 und 2 auch durch von der Gesellschaft abhängige 

Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte 
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ausgenutzt werden. Die vorgenannten Ermächtigungen enden mit Ablauf des 

10. August 2015. 

 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 

Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

 

Die Gesellschaft ist bereits durch Hauptversammlungsbeschluss vom 11. Juni 2009 

nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb von eigenen Aktien ermächtigt worden. 

Diese Ermächtigung läuft am 10. Dezember 2010 aus. Der Beschlussvorschlag zu 

Tagesordnungspunkt 8 sieht deshalb vor, die bisherige Ermächtigung aufzuheben 

und die Gesellschaft erneut zum Erwerb eigener Aktien zu ermächtigten. Die 

Ermächtigung ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren beschränkt. 

 

In der Ermächtigung wird der Vorstand auch ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die 

aufgrund der Ermächtigung erworben werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf 

unterschiedliche Weise zu verwenden. So dürfen die erworbenen eigenen Aktien 

über die Börse oder aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots wieder 

veräußert oder ohne erneuten Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden. 

Darüber hinaus gibt es zwei Fälle, in denen der Vorstand die eigenen Aktien unter 

Ausschluss des Bezugsrechts wieder veräußern kann: 

 

Zum einen wird dem Vorstand die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegeben. Diese gesetzlich vorgesehene 

Möglichkeit des so genannten vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses versetzt die 

Gesellschaft in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen, um 

dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag 

und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Darüber hinaus 

kann die Gesellschaft auf diese Weise strategisch wichtige Investoren gewinnen und 

an die Gesellschaft binden. Im Hinblick auf die Begrenzung dieser Ermächtigung zur 

Veräußerung eigener Aktien auf 10 % des Grundkapitals und die Pflicht zur 

Festsetzung eines Veräußerungspreises, der den Börsenpreis der Aktien der 

Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet, sind die Vermögensinteressen der 

Aktionäre angemessen gewahrt. 

 

Zum anderen soll dem Vorstand ermöglicht werden, eigene Aktien als Gegenleistung 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von 
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Unternehmen, Beteiligungen daran oder Unternehmensteilen als 

Akquisitionswährung einsetzen zu können. Hierdurch hat die Gesellschaft den 

notwendigen Handlungsspielraum, um bei sich bietenden Gelegenheiten zu 

Unternehmenszusammenschlüssen, zum Erwerb von Unternehmen, von 

Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen im Interesse der 

Gesellschaft und der Aktionäre schnell und flexibel reagieren zu können und bei 

Bedarf den Veräußerer an die Gesellschaft zu binden und dessen Know-how 

langfristig für die Gesellschaft nutzbar zu machen. Der Vorstand wird bei der 

Feststellung der Bewertungsrelationen sicherstellen, dass die Interessen der 

Aktionäre und der Gesellschaft berücksichtigt werden. Der Wert der als 

Gegenleistung für Akquisitionsmaßnahmen hingegebenen eigenen Aktien wird sich 

in der Regel am Börsenkurs für die Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine 

schematische Anknüpfung an den Börsenkurs ist nicht vorgesehen, um 

insbesondere erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des 

Börsenkurses in Frage zu stellen. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren 

Durchführung eigene Aktien erworben und unter Bezugsrechtsausschluss wieder 

veräußert werden sollen, bestehen derzeit nicht. 

 

Sämtliche Entscheidungen in diesem Zusammenhang trifft der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats, der die Entscheidungen auch daraufhin überprüfen 

wird, ob den Interessen der Aktionäre angemessen Rechnung getragen wird. 

 

 

9. Beschlussfassung über das Unterbleiben der in § 285 Abs. 1 Nr. 9 Buchstabe 

a) Satz 5 bis 8 HGB sowie § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a) Satz 5 bis 8 HGB 

verlangten Angaben  

 

Nach § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a) Satz 5 bis 8 sowie § 314 Abs. 1 Nr. 6 

Buchstabe a) Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuches (HGB) besteht für 

börsennotierte Aktiengesellschaften die Verpflichtung, in Jahres- und 

Konzernabschlüssen die Bezüge jedes einzelnen Vorstandsmitglieds offen zu legen. 

In §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 2 Satz 2 HGB ist eine Opt-Out-Möglichkeit vorgesehen. 

Von dieser Opt-Out-Möglichkeit wurde in der Hauptversammlung vom 30. August 

2006 für die Geschäftsjahre 2006 bis 2010 erstmalig Gebrauch gemacht. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von der in den §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 2 

Satz 2 HGB vorgesehenen Opt-Out-Möglichkeit auch für die Geschäftsjahre 2011 bis 

einschließlich 2015 Gebrauch zu machen und wie folgt zu beschließen: 

 

Die in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a) Satz 5 bis 8 HGB sowie § 314 Abs. 1 Nr. 6 

Buchstabe a) Satz 5 bis 8 HGB verlangten Angaben unterbleiben in den 

Jahresabschlüssen und Konzernabschlüssen der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 

2011 bis einschließlich 2015. 

 

 

10. Satzungsänderungen aufgrund von Gesetzesänderungen 

 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom 30. Juli 2009 

(ARUG) sind u.a. die Regelungen zur Ausübung des Stimmrechts durch einen 

Bevollmächtigten geändert worden. Das ARUG eröffnet zudem die Möglichkeit zur 

Stimmabgabe mittels Briefwahl. 

 

Zur Anpassung der Satzung der Odeon Film AG an die neue Gesetzeslage schlagen 

Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

  (1) § 13 Abs. 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- 

und Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu 

bestimmenden Weise zuzulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form 

erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat.“ 

 

(2) An § 13 der Satzung wird folgender Abs. 7 angefügt: 

 

 „Die Übermittlung der Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 AktG durch 

Kreditinstitute ist auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. 

Gleiches gilt, soweit die Voraussetzungen des § 30b Abs. 3 WpHG erfüllt sind, 

für die Übermittlung von Mitteilungen durch die Gesellschaft nach § 125 Abs. 2 

AktG. Der Vorstand ist berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform zu 

versenden; ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht.“  
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(3) § 14 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die 

Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Einzelheiten für die 

Erteilung dieser Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber 

der Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 

gemacht, in der auch eine Erleichterung bestimmt werden kann. § 135 AktG 

bleibt unberührt.“ 

 

(4) An § 14 der Satzung wird folgender Abs. 3 angehängt: 

 

„Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch 

ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege 

elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist 

auch ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit 

der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“ 

 

 

Teilnahmebestimmungen 

 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 

Von den insgesamt ausgegebenen 7.923.530 Stückaktien der Gesellschaft sind im 

Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 7.838.480 Stückaktien teilnahme- 

und stimmberechtigt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

Deshalb bestehen im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 7.838.480 

Stimmrechte. Aus den von der Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung dieser 

Hauptversammlung gehaltenen 85.050 eigenen Aktien können Teilnahme- und 

Stimmrechte nicht ausgeübt werden. 
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2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz durch einen in 

Textform erstellten besonderen Nachweis eines zur Verwahrung von Wertpapieren in 

Deutschland zugelassenen Instituts („Nachweis des Anteilsbesitzes“) nachgewiesen 

haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss in deutscher Sprache verfasst sein, hat 

sich auf den Beginn des 21. Juli 2010 (00:00 Uhr MESZ) zu beziehen 

(„Nachweisstichtag“) und muss der Gesellschaft bis spätestens am 4. August 2010 

unter der folgenden Adresse zugehen: 

 

Odeon Film AG 

c/o DZ Bank AG 

vertreten durch dwp bank, WASHV 

Wildunger Str. 14 

60487 Frankfurt am Main 

Fax: +49 (0)69 5099 1110 

 

Als Aktionär gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur, wer den Nachweis des 

Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Teilnahmeberechtigung und Umfang 

des Stimmrechts richten sich allein nach dem Anteilsbesitz des jeweiligen Aktionärs zum 

Nachweisstichtag. Eine vollständige oder teilweise Veräußerung des Anteilsbesitzes 

nach dem Nachweisstichtag bleibt möglich, das heißt der Nachweisstichtag führt zu 

keiner Veräußerungssperre. Eine Veräußerung nach dem Nachweisstichtag hat keinen 

Einfluss auf das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und auf das Stimmrecht 

oder dessen Umfang. Der Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag gewährt 

hinsichtlich dieser Aktien kein Stimmrecht, und Personen, die zum Nachweisstichtag 

keine Aktien besitzen und erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär der Gesellschaft 

werden, sind weder teilnahme- noch stimmberechtigt, soweit sie sich insoweit nicht 

bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.  

 

Der Nachweisstichtag hat keinen Einfluss auf die Dividendenberechtigung. 

 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der 

Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. 
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Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, 

frühzeitig für die Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft 

unter der oben genannten Adresse Sorge zu tragen. 

 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Auch 

dann ist eine fristgerechte Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes 

erforderlich. Ein Vollmachtsformular erhalten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft auch elektronisch per E-Mail 

an die Adresse „hv2010@odeonfilm.de“ übermittelt werden. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Kreditinstitute, 

Aktionärsvereinigungen und sonstige in § 135 Abs. 8 AktG aufgeführte Personen können 

zum Verfahren für ihre eigene Ermächtigung abweichende Regelungen vorsehen. 

 

Aktionäre unserer Gesellschaft können von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen. Den 

Stimmrechtsvertretern müssen dazu eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung 

des Stimmrechts zu den Punkten der Tagesordnung erteilt werden. Sie können das 

Stimmrecht nur zu denjenigen Tagesordnungspunkten ausüben, zu denen sie von den 

Aktionären Weisungen erhalten haben. Die Stimmrechtsvertreter können die 

Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Auch im Fall einer 

Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine 

fristgerechte Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden 

Bestimmungen erforderlich. Die Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter müssen spätestens mit Ablauf des 9. August 2010 unter der 

Adresse Odeon Film AG, HV-Organisation, Hofmannstraße 25-27, 81379 München oder 

per E-Mail unter der Adresse „hv2010@odeonfilm.de“ oder per Fax unter +49 (0)89 - 

64958 - 103 eingegangen sein.  

 

Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den ihnen übersandten Unterlagen 

entnehmen.  
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4. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 

Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000.- am Grundkapital erreichen, können verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 

Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zur richten und muss der Gesellschaft unter der 

folgenden Adresse bis zum Ablauf des 11. Juli 2010 zugegangen sein: 

 

Odeon Film AG 

Der Vorstand 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

 

5. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Vorschläge von 

Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Abschlussprüfern sind 

ausschließlich an 

 

Odeon Film AG 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

 

oder per E-Mail an: 

 

info@haubrok-ce.de 

 

oder per Fax an: 

 

+49 (0)89 21027 298 

 

zu richten. 
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Bis spätestens zum Ablauf des 27. Juli 2010 bei vorstehender Adresse mit Nachweis der 

Aktionärseigenschaft eingegangene zugänglich zu machende Gegenanträge und 

Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter 

http://www.odeonfilm.de/hauptversammlung_2010.php zugänglich gemacht. Eventuelle 

Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 27. Juli 2010 ebenfalls unter der 

genannten Internetadresse veröffentlicht.  

 

6. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehung zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in 

den Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur 

sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.  

 

7. Weitergehende Erläuterungen 

 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 

Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 des Aktiengesetzes finden sich im Internet unter 

http://www.odeonfilm.de/hauptversammlung_2010.php. 

 

8. Veröffentlichungen auf der Internetseite 

 

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen 

und Anträge von Aktionären stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.odeonfilm.de/hauptversammlung_2010.php zur Verfügung.  

 

Berlin, im Juli 2010 

 

 

Odeon Film AG  

Der Vorstand 

 


